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§52

Dienstverhinderung

(1) Eine Dienstverhinderung liegt vor, wenn ein Beamter infolge Erkrankung oder aus anderen wichtigen Griinden an
der AuslUibung seines Dienstes verhindert ist.

(2) Ist ein Beamter an der AuslUbung seines Dienstes verhindert (Abs. 1), so hat er dies unter Angabe des
Verhinderungsgrundes und nach Mdglichkeit auch der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung dem zustandigen
Vorgesetzten unverziglich zu melden.

(3) Bestehen Zweifel hinsichtlich des Verhinderungsgrundes, so hat der Beamte Uber Aufforderung des zustandigen
Vorgesetzten den Grund fur die Dienstverhinderung glaubhaft zu machen und sich Uber Aufforderung durch die
Dienstbehdrde einer arztlichen Untersuchung zu unterziehen (8§ 53).

(4) Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Gebrechen an der Ausibung seines Dienstes verhindert, so hat er
innerhalb eines zumutbaren Zeitraumes dem zustandigen Vorgesetzten eine arztliche Bescheinigung Gber den Beginn
der Krankheit und nach Moglichkeit Uber die voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung vorzulegen, wenn er dem
Dienst langer als drei Arbeitstage fernbleibt oder der Vorgesetzte oder der Leiter der Dienststelle es verlangt.

(5) Kommt der Beamte den in den Abs. 2 bis 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nach, entzieht er sich einer
zumutbaren Krankenbehandlung oder verweigert er die zumutbare Mitwirkung an einer arztlichen Untersuchung, so
gilt die Abwesenheit vom Dienst nicht als gerechtfertigt.

In Kraft seit 01.03.1994 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lbg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lbg/paragraf/53
file:///

	§ 52 Oö. LBG
	Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993


